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nicht der Gewinn, ſondern Förderung des guten Unternehmens der
Zweck iſt Börſenſpiel iſt dem Kleriker verboten, wie ſchon Qaus
der letztangeführten Entſcheidung hervorgeht. Alſo Wertpapiere ein⸗
kaufen und verkaufen mit Spekulation auf deren Steigen und Fallenbeſonders bet Termin⸗ und Differenzgeſchäften, einen Gewinn 3erzielen iſt negotiatio quaestuosa nd deswegen verboten.

Was die geſtellten Fragen angeht, ſo iſt eS
dem Hleriker nicht erlaubt, im ehen angegebenen Sinne Spekulationen In Wertpapieren zu treiben, weil ſie eben Börſenſpiel ſind

—2. Es iſt nicht jede Börſenoperation, wohl aber Börſenſpieverboten.
Er darf er Papiere, die jetzt hoch In Kurs ſtehen ver

äußern und ſich ol aufen, die niedrigeren Urs haben, AUm da
durch einen Gewinn 3u machen; oder auch mit ſeinem Gelde Papiere,die jetzt niedrig ſtehen, kaufen, In der Hoffnung auf Kursſteigerung.Das iſt noch nicht Börſenſpiel. Uebrigens tut der Kleriker
gut daran, nur ſolide Wertpapiere 3u kaufen, III nicht eine Erſparniſſe 3 verlieren, und das Aus Kirchengut gewonnene Vermögen,das 10 wieder guten Zwecken zuzuführen hat, aufs Spiel enWürzburg. Dr epfer , Univ.⸗Profeſſor.III (Jurisdictio suppleta. Ein Weltprieſter, der die
gewöhnliche Diözeſanjurisdiktion VI triennium beſitzt, aber keine wei⸗
tere ſeelſorgerliche Stellung verſieht, wird zugleich mit mehrerenderen Beichtvätern als COnfeéssarius In einem Studenten⸗Inſtitutgeſtellt. In der ſicheren Meinung, die erteilte Q.  Urisdiktion ſei nochnicht erloſchen, hört eL eine Anzahl Beichten nd gewahrt erſt einigeTage ſpäter ſeinen Irrtum, da die Jurisdiktion tatſä ſchon ſeitmehreren Wochen 3u Ende

rage: Waren die erteilten Abſolutionen gültig?Antwort Ohne Zweifel ieg hier der Fall vor, wo die juris-dietio suppleta eintritt und zwar 1 ETrrOTE COommuni CUIII titulo
COloOrato. Da weder die Zöglinge des Inſtitutes von der zu nde
gegangenen Beichtjurisdiktion eine Ahnung Aben konnten, noch njemand davon wußte, err gewiß eun ErroOr Communis; aber auchdie zweite Bedingung des itulus COloratus lag vor Titulus Im all
gemeinen beſagt für die Beichtjurisdiktion die Uebertragung eines
Amtes, mit welchem die Tätigkeit als C(COnfessarius weſentlich ver-
Unden iſt die Verleihung einer Pfarrei; umſomehr die irekteund örmliche Beſtellung als Beichtvater. Wenn nun die wirklich voll
zogene Uebertragung eines ſolchen mite entweder null und nichtig
war eines geheimen Fehlers (Simonie) oder ſpäter verlorenging durch Widerruf des Obern, ſo en der Itulus COloratus
zum Unterſchiede von dem Itulus eXIstimatus, de von der zu⸗ſtändigen kirchlichen Autorität überha nicht übertragen wurde,ſondern nur bei den Gläubigen als vorhanden galt die Im Wegeder Staatsgewalt erfolgte Einſetzung eines Pfarrers
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Da der beſagte Weltprieſter biſchöflichen Ordinariate
Direkt und formell als Beichtvater des Inſtituts angeſtellt wurde,
ſupplierte die Kirche ſeine Urisdiktion auf den itUlus COloratus hin
n ihm die1Autorität ſe übertragen atte; viele Autoren
dehnen dieſe Supplierung der Jurisdiktion auch auf den itulus
XIstimatus Aus

Dazu kommt noch Ni anderer Umſtand hinſichtli jener Pöni⸗
tenten, die vielleicht Nur eine materia libera oder On
gebeichtete ſchwere Sünden) beichteten. Es iſt zwar ſeit dem Dekrete
Innozenz XI „Cum 20 aures“ vom 1 Februar 1679 Uun.
erlaubt, ohne Approbation und Urisdiktion von 74⁴⁷ läßlichen
Sünden 3 abſolvieren, aber die Gültigkeit einer olchen Abſolution
wird auch jetzt noch zum mindeſten aAls speculative probabilis
geſehen. Nach allgemeiner ehre der Theologen ſuppliert aber die
Kirche In CasU jurisdictionis speculative probabilis er die etwa
fehlende Jurisdiktion.

II Dr b ollner
Pflicht des Almoſengebens.) Unter den Predigten

über das ſiebente Gebot und die ſoziale rage der Gegenwart, die
In den Blättern Kanzelb. XXAIX Bd veröffentlicht werden,
findet ſich auch eine mit dem Thema „Der Vermögende iſt aus
chriſtlicher Gerechtigkeit verpflichtet, den Armen zu ommen.“
Die olgende Predigt räg den Titel „Der Vermögende iſt aus
hriſtlicher Nächſtenliebe verpflichtet, den Armen zu zu ommen.“
Der Prediger bezeichnet alſo ausdrücklich, Vie dies auch QAus mehreren
Stellen der Predigt erhellt, die chriſtliche Gerechtigkeit als Grundlage der
Pfli des Almoſengebens. Arme und Reiche wird ES geben; letztere
ſind ott dem Herrn gegenüber Verwalter ihrer Güter, ſie haben

ein bedingtes Eigentumsrecht. Der Ei ſoll durch Gaben und
der Arme durch Geduld Iin ſeiner (ot und durch dankbares Empfangen
in den Himmel ommen. Der Reiche ſoll dem Armen von ſeinem
Ueberfluſſe mitteilen, damit ELr nicht darbe und ſo unfähig ſei ſeinen
Lebenszweck auf Erden 3u erfüllen. Deshalb, 0 ahr der Prediger
mit beſonderer Betonung fort, iſt S eine ſtrenge Pflicht der Ge
rechtigkeit, daß der Wohlhabende dem Notleidenden die
gleiche Austeilung der Glücksgüter nach ſeinen Kräften ausgleiche.

werden dann die gewöhnlich angeführten Stellen der Heiligen
Schrift zur weiteren Begründung herbeigezogen.

iſt wiß richtig, daß Prediger die Pflicht des Almoſen

2
gebens allen Ernſtes betont, daß L auch darauf hinweiſt, daß In
unſerer Zeit wohl die mittleren Stände und die ärmeren Klaſſen
noch viel chriſtliche Liebe üben, daß aber gerade die Reichſten ihre

wenigſten tun iſt ferner richtig, daß der Reichtum
von QAtur aus on Die rechtliche ranken ſo auch ſittliche
Pflichten hat Der Reiche iſt Ott dem errn gegenüber nUuLr Ver
valter ſeiner Güter, hat nur ern bedingtes Eigentumsrecht, muß


